
VIL R"""""""'-FlIDIIer_ 
2. ersudIt den GenetaIselaetll, mit Vorrang die Vorkeh

rungen und Einrichtungen flIr die Abhaltung von Zusammen
künften im indonesischen und im chinesischen Saal ZQ ver
bessern, damit mehr biIateraIo ZusammenkiInfte und Kontakte 
zwischen den Mitgliedstaaten stattfinden können: 

3. ersucht den Generalsekret.I flI4IJerdem, andere Rlium
licbkeiten flIr solcbe Z"'!I!mmenld!nfte zur VerflIgung ZQ stel
len: 

4. fonleTt das Sekretariat ~ die Möglichkeit ZQ' prDfen, 
ein gerechtes und effizientes System flIr die Inanspruchnahme 
dieser Einrichtungen und RIIumlichkeiten einzufIIbren; 

5. ersucht das Sekretariat, diese Verbesserungen recht
zeitig vor dem fOnfzigsten Jahrestag der Vereinten Nationen 
vorzunehmen: 

6. beschließt, daß diese Verbesserungen im Rahmen der 
zur Verfögung stehenden Mittel vorgenommen werden. 

95. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491l22. Personalmanagement 

Die Generalversammlung, 

lIII1er Hinweis auf die Artikel 8, 'l7, 100 und 101 der Charta 
der Vereinten Nationen, 

in Bekriflig/Ulg ihrer Resolution 41f226 vom. 8. Aprill9!J3, 

eingedenk der von den Mitglioostaaten wlibrend der 
neunundvierzigsten Thgung der Generalversammlung vor dem 
Fünften Ausschuß zum Ausdruck gebrachten Auffassungen ZQ 

PersonaIfragen"', 

nach BeJumdlung der vom Generalsekret.I der Generalver
sammlung auf ibre.r neunundvierzigsten 'llIgung vorgelegten 
einsch1ligigen Dokumente ZQ personaIfragen'l, 

nachAnhiJrung der von den anerkannten Personalvetlletem 
vor dem FlInften Ausschuß gemll8 ihrer Resolution 351213 
vom. 11. Dezember 19SO zum Ausdruck gebrachten Auf
fassungen, 

inAnerkennung dessen, daß die Bediensteten der Organisa
tion der Vereinten Nationen ein unschätzbares Gut darstellen, 

. und in WUrdigung ihres Beitrags zur Förderung der Ziele und 
GrundslItre der Vereinten Nationen, 

1. bekunder erneut Ihre volle Untersti1tz1mg flIr den 
Generalsekretllr in seiner Eigenschaft als höchster Verwa1-
tungsbeamtet der Vereinten Nationen und lUlterstreicht, daß 
sie seine Vorrechte und Verantwortlicbkciten nach der Charta 
der Vereinten Nationen voll respektiert; 

2. bekundet Ihre Untem/JlzlJng flIr die Bemllhungen des 
Generabekretllrs mn die Scbaffimg eines Managementmnfelds 
und einer Managementkultur in den Vereinten Nationen, die 
die Bedieostete>t ermutigen, ihrer Tätigkeit mit einetn Höchst-

.. SIeheAlC.Sl49/sR.lS,18, 19,21-24,26und36. 
SI Al49n76 und Add.l, Al491219 und Add.l, Al49/406, Al49/44S, 

A/49/S'ET, Al49/S64. Al49/Sfrl und Kotr.l, AJC.S/49/S. A1C.S149/6 und Kotr.l 
und Add.l, A1C.st491l3, Alc.5/491l4, AlC.st49/32 und A1C.S149/L.8. 

maß an Leistungsfibigkeit, Wrrksamkeitund Effizienz 
nachzugehen; 

L PLANUNG DES PERsoNALMANAGBMBNTS 

in Begrilß/Uig des ganzheitlichen Ansat?es, dessen sieh der 
Generalsektelllr bei seiner Planung des Persona1managements 
bOOlcnt, wie aus seiner S1rategie flIr das Persona1managemt 
der Vereinten Nationen hervorgeht, 

besorgt iIber die derzeitigen Probleme in der Stelleobewirt
schaftung, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht der Gemein
samen !nspektionsgruppe", 

1. macht sich die im Bericht des GeneraIsekretlI 
enthaltene Strategie flIr das Personalmanagemet der Ver
einten Nationen zu eigen; 

2. biUJgt die Einrichtung einer Planungsgruppe im 
Bereich Personalwesen und -management, genehmigt die 
Verwendung von flIr Zeitpersonal vorgesehenen Mitteln in 
Höhe von 496.100 Dollar flIr diesen Zweck im Jahr 1m und 
ersucht den GeneralsekretlI im Zusammenhang mit dem 
abschließenden Haushall8vollzagsbericht flIr den Zwei
jahreszein:aum 1994-19!JS datIIber Bericht ZQ exstatten und im 
Rahmen seines Entwurfs des ProgrammhmJshall8plans flIr den 
Zweijahteszeitulllm 1996-1m einen umfassenden Vorschlag 
flIr die weitete Finanzierung dieser Planungsgruppe vor
ZQ\egen: 

3. bil1lgt tJlf/Jerrlem die Vorschllige des GeneraIsekretII 
zur Anwendung des Leistungsbeurteilungssystems und ersucht 
ihn, a11es ZQ tun, mn diese \brschIlIge im Rahmen der vorhan
denen Mittel.unZ1'setzen, soweit erfordetllch untet Konzen
ttation auf die Besoldungsgruppe P-4 und datIIber weltweit im 
Jahre 1995, und sicherzustellen, daß das System ab 1. April 
1996 in allen Besoldungsgruppen angewandt wird; 

4. nimmt zur Kenntnis, daß in der Strategie vorgescbla
gen wird, andere Einste11ungsverfahren ZQ erkunden, und daß 
der Generalsektelllr beabsichtigt, diese in begJ:enztem Umfang 
vmsucbsweise anzuwenden, enwcht jOOoch den Genera1se.Iae
tlIr, sicherzustellen, daß die Effektivitftt und die Kosten solcher 
Projekte genan und mngehend überwacht und evaluiert 
werden: 

5. verleiht Ihrer Besorgnis Ausdruck über die potentiell 
nachteiligen Auswirkungen des Einsatres von im Rohestand 
befindlichen Bediensteten auf Einstellungen und Beför
derungen im Sekretariat und ersucht den Generalsekretllr in 
dieser Hinsicht, der Generalversamm1ung auf ibre.r wiOOer
aufgenommenen neunundvierzigsten 'llIgung ins einzelne 
gehende Informationen über den Einsatz von Ruhestands
bediensteten im Sekretariat vorzulegen, namentlich auch 
loformationen über deren Effektivitllt, Zahl, Staatsangehörig
keit, Geschlechtszagehörigkeit, Arbeitsgebiet, Entlohnung, 
Vertragsdaner und die GrIInde flIr ihre Beschäftigung: 

6. ersucht den Generalsekretllr, das Leistungsbeur
teilungssystem zur Anwendeng ZQ bringen, auch auf der 

" Al491219, Anbang. 
" A1C.st49/S. 



Rangebene der UnIeIgenei'IIIse und sicherzusteUen, daß 
die OewiIhnmg von Chancengleichheit bei der Auswahl und 
Befötdenmg von Bediensteten, die Lautbabnberatung für 
Bedienstete und eine entsprechende Aus- und Fortbildung bei 
der Leistuogsbeurteung aller Führungskrilfte als spezifische 
tmnmgslndikatmen festgelegt werden; 

7. begrq{Jtdie Bemflhungen des GeneralseIaetiI wn den 
Ausbau und die Verstllrkung der Praktikanten- und Stipen
diatenproguiiilme, hedmtert es, daß die Durcbfilhrung dieser 

. P.rogram.ne möglicherweise zeitweilig ausgesetzt werden muß. 
und ersucht den Generalsekretär. alles zu tun, wn Mittel für 
diesen Zweck IIIISfindig zu machen, und WOrde diesbezilgliche 
BeitrIIge der Mitgliedstaaten begrOßen; 

8. stellt fest. daß die Strategie für die Personalplanung 
der Vereinten Nationen die aktive Durcbfilhrung eines 
Programms zur verstllrkten Ausnutzung des natOrIichen 
Persoualabgangs als Managementinstrt f1ber einen 1995 
an]anfendeu mehrjährigen Zeilmum erfordert, und ersucht den 
GeneraIsekretär. im Rahmen des 'Thgesordnungspunktes be
beffend den Entwurf des Programmhaushaltsplans für den 
ZweijabIeszei1Iamn 1996-1997 ilber die Anfangsphase der 
Durchfilhrung dieses Programms Bericht zu erstatten und 
dabei auch Vorschllige f1ber die Ilingerfristige Regelung des 
AU8SCheidens aus dem Dieust und der Weiterbeschllftigung 
von Personal und iIber den kilDftigen RiIckgritf auf Rege
lungen zur einvernehmlichen Beendigung des Dienstverhlllt
DIsses nach Abschluß des derzeit laufenden Programms 
vorzulegen. damit solche Programme in Zukunft nicht mehr 
etforderlich sind; 

9. stellt aqfJerdem fest. daß die Strategie von allen 
international neu eingestellten Bediensteteu Mobilitllt er
fordert, daß Artikel 1.2 des Personalstahd!! den Generalsekretll 

. ermIichtigt, alle International eingesteUten Bediensteten allen 
Tilligkeirsbereichen oder Dienststellen der Vereinten Nationen 
ZI""",,,1en. und bittet den Generalsekretll daher nachdrOcklich, 
die die MobilitlIt betreffenden Bestimmlmgen der neuen Sbate
gle auf international eingestellte Bedienstete anzuwenden; 

10. ersucht den Generalsekretlir. bei der Durchfilhrung der 
neuen Pemona1managemen-strategie einer wirksamen Stellen
bewirtschaftung besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

11. blttllt die Empfeblung des Beratenden Ausschusses für 
Verwalbmgs- und Hapshaltsfragen in Ziffer 7 seines Be
rlc:bts". ersucht den Generalsekretll. für Haushalts- und Mmm
gementzwecke die Stellen des Höheren Dieustes In der 
Besoldungsgruppe P-l und P-2 sowie der Besoldungsgruppe 
P-3 und P-4 Zl'll8!IUOO!lzufasgu, und ersucht darum, daß diese 
Bmpfehlungen In seinem Entwurf des Programmhausha1ts
pJaus für den Zweijahreszeitraum 1996-1997 versuchsweise 
umgesetzt werden; 

12. elWUCht den Generalsekretär. auch weiterhin einzel
staatliche Auswahlwettbewerbe für die Besolduugsgruppen P-l 
und P-2 abzuhalten, die ein niltzIiches Mittel zur Auswahl der 
ftIhIgsten Kandidaten darsteUen; 

13. er.wu:htden CleneralsektetlQl(/lelr.tem,auch weitelbin 
einzeIstaatIiche Auswahlwetlbewerbe für die Besoldungs
gruppe P-3 abZllhalten, unter gebilhrender BerilcJcsicbtigung 
der Befilrderungsaussiehten in der Besoidungsgruppe P-2 und 
eines Höchstnm8es an Effizienz und Wu:tschaftlichkeit; 

14. /orden den Generalsekretär lItlChdrfIcklich auf, alles 
zu tun, wn sicherzustellen, daß erfo1greichen Kandidaten der 
Besoidungsgruppen P-2 und P-3 innerbalb eines Jahres nach 
ihrer Auswahl und vorbehaltlich der Verfilgbarkeit genehmig
ter Stellen Positionen angeboten werden; 

15. ersucht den GeneralsekretiIr, bei der BrsteIlung des 
Entwurfs des Prograrnmhanshaltsplans für den Zweijah
reszeitraum 1996-1997 der Ans- und Fortbi1dung und der 
Durcbfilhrung der Sbategle gebilhrenden Vbrrang einzuräu
men: 

n. PIlRsoNALSTRUKTUR DES SBKtum\IUATS 

eingedenk des Berichts der Arbeitsgruppe für die ausgewo
gene geo@'IIPhische Verbebmg der Mitgliedstaaten im 
Sekretariat"'. 

von neuem dorruif verweisend. daß der Grundsatz der 
ausgi:wogenen geographischen Verteilung bei der Ernenrnmg 
von Bediensteteu im Sekretariat volle Anwendung finden muß. 

besorgt dariIber. daß der Genemlsekretllr 1993 die jlihrliche 
Veröffentlichung des PersonaIverzeichnisses der Vereinten 
Nationen seit 30. Juni nicht wieder aufgenommen hat, 

1. erldllrt erneut. daß keine Stelle als ausschlie81iches 
Reservat eines bestimmten Mitgliedstaates oder einer be
stimmten Gruppe von Stanten angesehen werden darf. und 
geht davon aus, daß der Generalsekretär diesen Grundsatz bei 
der Ernennung von Bediensteten, namentlich auch in den 
höchsten Rangebenen, achtet; 

2. erkennt an, daß das System. der Soll-SteIlenrahmen die 
maßgebliche Richtlinie für die Einstellung von Personal ist, 
mit der die ausgewogene geographische Verbebmg der 
Mitgliedstaaten in den der geogIaphischen Verteilung unterlie
genden Dienstposten im Einklang mit Artikel 101 Absatz 3 der 
Charta der Vereinten Nationen gewlihrleistet werden solI; 

3. /orden den Generalsekretär nachdriJcldich auf, sich 
bei der BeseIzung der der geogIaphischen Verteilung unter1ie
genden Dienstposten aller Besoidungsgruppeo auch kiInftig 
darum zu bemilhen, sicherzustellen, daß alle Mitgliedstaaten. 
insbesondere die nichbeprllsentierte oder unleneptiisentierten 
Mitg1iedstaaten. im Sekretariat angemessen vertreten sind, 
unter gleichzeitiger Bedlcksichtigunll der Notwendigkeit, mehr 
Bedienstete aus Mitgliedstaate'l einzustellen, deren Anteil 
unter dem Mittelwert ihres Soll-Stellenrahmens Iiegt; 

4. ersucht den Cleneralsektetl. in dieser Hinsicht bei den 
einzelnen Einstellungen den SoU-SteIIenrahnten flexibe1 
anzuwenden und alle lbiIe dieser Resolution dabei zu berück
sichtigen; 

5. enucht den Genera1sekretlI aqfJerdem, das derzeitige 
VerhlIItuis zwischen Daueranstellungen und befristeten 
Austellungen beiznbehaIte.t und der Generalversamm1ung auf 

" AlC.5J43/4S. 
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ihrer eimmdftInfzigst 'llIgung konkrete Vorscbl!lge zur Frage 
des kIInftigen Anteils der befristeten Anstellimgen vorzulegen; 

6. begriUJt die Veröffentlichung eines umfas_den 
Pe!;soualverzeiclmisses des Sekretariats mit Stand vom 
30. September 1994" und ersucht den GeneraIsekretII. dieses 
Vmzeicbnis jäbrlicb zur ordentIicben 'IlIgung der Generalver
sammlung auf den neuesten Stand zu bringen; 

7. ersucht den Genera1sekretllr. sicb durch die Gewlibr-
1eistung einer breiten und ausgewogenen geograpiüschen 
Verteilung der Bedienstelen in allen Hauptabteihmgen 
veIsllbkt um die Verbesserung der Persona1struktur des 
Sekretariats zu bemOhen; 

8. beschließt. ihre Behandlung dieser Frage auf der 
wiederaufgenommenen neunundvierzigsten 'IlIgung untm 
anderem im Lichte des von der Gemeinsamen Inspektions

. gruppe vnrzulegenden Berichts fortzllsefze1l.; 

m. D1BSrruATIONDERFRAUEN IM ~ 

unter Hinweis auf die Artikel 8 und 101 der Charta der 
Vmeinten Nationen. 

erneut erklllmu:l, daß der FUnfte Ausschuß derjenige 
Hauptausscbuß der Generalversammlung ist, der die Vmunt
wnrtung fiIi' Verwaltungs... Haushalts- und Personalfragen 
lrIlgt, so untm andermn auch flIr die Frage der Vertretung der 
Frauen im Sekretariat, 

mit Dank Kenntnis nehmend von deIn Bericbt der Gemein
samen Inspektionsgrappe5'1. 

1. bringt Ihre Besorgnis darlJber zum Ausdruck, daß die 
in ihrer Resolution 451239 C vom 21. Dezember 1990 gesetzen 
Ziele möglicherweise nicht erreicht werden; 

2. fordert den Generalsekretär nachdrUckl/ch mif, den 
strategischen Aktionsplan flIr die Verbesserung der Situation 
der Frauen im Sekretariat (1995-2000)" voll umzusetzen; 

3. ersucht den Generalsekretär. bei der Leistungsbeur
teilung allm FUhrungskrilfte die volle Umsetzung des strategi
schen Aktionsplans als spezifischen Leistungsindikar auf
zunehmen; 

4. appeU/ert an alle Mitgliedstaaten. die Anstrengungen 
der Vereimen Nationen, der Sonderorganisationen und der 
verwandten Organisationen um die Erhöhung des Frauen
anteils an Stellen des Höheren Dienstes und der oberen und 
obersten Rangebenen zu unterstlltzen, indem sie insbesondere 
flIr herausgehobene FDhrungs- und Entscheidungspositionen 
mehr weiblicbe Bewerber mit den entsprechenden Qualifika
tionen namhaft machen. mehr Frauen ennntigen. sich um freie 
Stellen zu bewerben und gegebenenfalls an den einzelstaat1i
chen Answahlwettbewerben teilzunehmen. und indeIn sie 
nationale Listen weiblicher Bewerber aufstellen und fortschrei
ben und diese. den Vereinten Nationen, den SOJIderorganisato
neu und den ihnen verwandten Organisationen zur Verfilgung 
stellen; 

.. SIehe AIC.5I49/L.8. 
" Al491176, Anhang. 
51 Al49I587undKorr.l,Absc:lmittIV. 

5. nimmt VII' Kenntnis. daß der Generalsekretär be
absicbtigt, die Tlitigkeiten der Leitste11e flIr Frauenfragen in 
den Entwurf des ProgrammbapsbaJISplans flIr. den Zwei
jahreszeitraum 1996-1997 anfZJmebmen; 

6. ersucht den Generalsekretär. die LeiIsteIle flIr Frauen
fragen im Rahmen der vorhandenen Mittel in die Lage zu 
versetzen. die Fortschritte bei der UmsetnIDg des strategischen 
Aktionsplans wirksam zu flberwachen und zu erleichtern; 

7. fordert die Mitgliedstaaten nachdrUckllch mif, zu 
diesmn Zweck freiwillige Beiträge zu leisten; 

tv. RBcIrrsPFLBGB IM 8EKRETAiuAT 

erfreut über die Absicht des Generalsekrelllrs, das intmne 
Rechtspflegesystem der Vereinten Nationen zu stlIrken. 

in Anbetracht der Absicht des Generalsekretllrs, dies 
dadurch zu erreichen, daß die Bei1egung von Streitigkeiten im 
FrOhstadium erleichtert wird, bevor sie zu förmlichen Be
schwerden werden. sowie dadurch. daß die Beschwerde- und 
Disziplinarverfahren in die Hand von hauptsmtlich tätigen 
Personen gelegt werden, 

1. begriUJt die Absicht des Genera1sekretlirs beim 
Autbau des neuen intmnen Rechlspflegesystems der Organisa
tion die Persona1vertretm voll zu konsultieren; 

2. ersucht den Generalsekretär. wlibrend der wieder
aufgenommenen neunundvierzigsten 'IlIgung der Generalver
sammlung Anfang 1995 einen detaillierten Vorschlsg vor
zulegen, der untm anderem die in dieser Hinsicht erforderli
eben konkreten institutionellen. rechtlichen und verfahrens
mlißigen Änderungen behandelt, und beschließt, die Be
handlung dieser Frage während der wiederaufgenommenen 
'IlIgung fortzusetzen; 

V. BBRICHl'IlRS'IÄITllG 

1. ersucht den Generalsekretär. im Lichte der deIn 
Fünften Ausschuß wlibrend der neunundvierzigsten 'IlIgung 
der Generalversammlung zur Vertilgung gestellten Informatio
nen über die Personalvertretung ein Korrigendum zu seinem 
Bericht über die Kosten der TlItigkeit der Personalvertretung'" 
berauszugeben und der Versammlung so bald wie ntl!glich 
gesondert über die Modalitiiten und Kosten der Persona1ver
tretUDg seit 1992 Bericht zn erstatten; 

2. ersucht den Genera1sekretllr fl14IJerdem, der General
versammlung auf ihrer einundfünfzigsten 'IlIgung einen 
umfassenden Bericht Ober die Weiterverfulgung aller in dieser 
Resolution angesprochenen Fragen vorzulegen; 

VI. ÄNDERUNGEN DES PERsONALSTATtlTS 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekrelllrs"'. 

_ billigt die in der Anlage zn dieser Resolution enthaltene 
Anderung des Artikels 11.1 des Personalststuts der Vereinten 
Nationen. 

" AlCjf47159. 
" Alc.sJ49114. 

95. P/enarsitvmg 
23. Dezember 1994 
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ANLAGE 

Ändenmg des Plll'SOJl8lstatutB der Vereinten Nationen 

ArtikellJ.l 

Die bisherige Fassung ist durch folgenden Wortlaut zu 
ersetzen: 

"Der Generalsekretiir schafft Verwaltungsorgane. unter 
. BeteiIigoog des Persona1s, die ihn in allen Beschwerden von 
Bediensteten gegen eine Verwaltungsentscheidung beraten, in 
denen diese die Nichtbeacbtung Ihrer Anstellungsbedingungen 
und insbesondere der einschlägigen Vorschriften geltend 
machen." 

491223. GemefnsaßU'S System der Vereinten Nationen: 
Bericht der KonunIssIon fiIr den Internationalen 
IifI'entIIchen Dienst 

Die Generalversammlung, 

1IIICh Behlmdlung des zwanzigsten Jahresberichts der 
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst6J und 
anderer damit znsamme'lhängender Berichte", 

in Bekrliftigung ihres Elntretens für ein einziges und 
einheitliches gemeinsames System der Vereinten Nationen als 
&kstein für die Regulierung und Koordinierung der BeschIIfti
gungshedingungen des gemeinsamen Systems der Vereinten 
Nationen, 

eingedenk der entscheidenden Rolle, die die Kommission 
im Einklang mit Ihrer Satzung bei der Ausarbeitung gemein
samer Normen, Methoden und Regelungen im Persona1bereich 
für das gesamte gemeinsame System der Vereinten Nationen 

. spielt, die für Managementreformen unabdingbar sind, 

I 

ROLLE DER KOMMISSION 

unter Hinweis auf Abschnitt I Ihrer Resolution 46/191 A 
vom 20. Dezember 1991 und Abschnitt LA Ihrer 
Resolution 471216 vom 23. Dezember 1992, in der sie die 
Leitungswgane und die Leiter aller Organisationen des 
gemeinsamen Systems der Vereinten Nationen nachdrDcklich 
aufgefOldert hat, sicherzustellen, daß die Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst zuständigkeitshalber auf 
aI1en Sitzungen wlbeten ist, bei denen Vorscbllige im Zu
sammenbaug mit Gehliltern, Zulagen, Leistungen odet andeten 
Beschliftigungsbedingungen erörtert werden, 

1. steUt in dieser Hinsicht mit Bedauern fest, daß die 
Internationale Arbeitsorganisation die Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst nicht konsultiert hat, bevor 
sie einen Vorschlag in bezug auf persönliche Beförderungen 
vorgelegt hat; 

2. bedauert at(jerdem den jüngsten Beschluß der 
Ernäbrungs- und Landwirtschaftsorgaon der Vereinten 
Nationen, der nicht dem Beschluß der Kommission entspricht, 
und fordett alle Leitungsorgane, die es betrifft, auf, sich an die 

" t:Jß/d;1l18s Protokoll der Gtmeralvenammlung. NtIU1IU1ItMerz/gste 
T_1le/1ngB 30 (AI49I3O). 

.. A/49/480. A/c.5I49n. A/C.!5I49/10 und AIC.5/49/33. 

Verpflichtungen zu halten, die ihre Organisationen in bezug 
auf das gemeinsame System eingegangen sind; 

3. ersucht die Leiter der Organisationen des gemein
samen Systems erneut, die Kommission und den ClemeIn
samen Rat für das Pensionswesen der Vereinten Nationen zu 
konsultieren, bevor sie ihren jeweiJisen Leitungsorsanen 
Vorscbllige beI1effend die Beschliftigungsbedingnngen v0r
legen, damit Maßnahmen vermieden werden. die mit dem 
gemeinsamen System der Gehillter, Zulngen und anderen 
Beschllftigungsbedingungen nicht vereinbar sind, und aI1es ZU 
tun, um den Vilibetern der Kommission zu erm6gllchen, den 
jeweils zuständigen zwischenstaatlichen Organen die Auf
fassungen der KommissiQD zu diesen Fragen daxzuIegen; 

ß 

MriWIRKUNG DES PERsoNALS AN DER ARBBrr 
DER KOMMISSION 

unter Hinweis auf Abschnitt n Ihrer Resolution 43J226 vom 
21. Dezember 1988,AbschnittLB Ihrer Reso1ntion 471216 und 
Abschnitt I Ihrer Resolution 48/224 VOlD 23. Dezember 1993. 
worin sie bedauert hat, daß die Personalvertretungen ihre Mit
wirkimg an der Arbeit der Kommission für den internationa1en 
öffentlichen Dienst ausgesetzt huben, 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt n Ziffer 2 ihrer Resolu
tion 451241 vom 21. Dezember 1990, worin sie ihre Genugtu
ung lIber die Hetste11ung eines aktivwen Dialogs zwischen der 
Kommission und den Vilibetem der Organisati= und des 
Personals zum Ausdruck gebracht hat, Abschnitt I Ziffer 5 
Ihrer Resolution 46/191 A, worin sie mit Genugtming von den 
Verbesserungen Kmmtnis genommen hat, die es in der 
Arbeitsweise der Kommission gegeben hat, sowie auf Ab
schnitt I ihrer ResoIntion 48J224, worin sie festgestaUt hat, daß 
die Änderungen, welche die Kommission bei ihren ArbeiIs
methoden vorgenOIDmeD hat, zur vollen Mitwirkung des 
Koordinierungsan.sch'JSSeS der ,mabbllngigen Pen!onaIge
werkschaften und Personalvereinigungen des Systems der 
Vereinten Nationen an der Arbeit der KOIDmisslQD gefIlbrt 
haben. 

feststellend, daß die Rahmenbedingungen für die Mit
wirkung der Vertreter der Organisationen und des Personals an 
der Arbeit der Kommission in Artikel 28 Absatz 2 der Salzung 
der Kommission festgchalten und in ihrer CJeschiftsordmmg 
weiter ausgefllbrt sind, 

sowi8 Kenntnis nehmend von den in KspiteI LB des 
Berichts der Kommission6J enthnltenen Infonnationen ZU 
dieser Frage, 

1. nimmt Kenntnis von den Auffassungen, die die 
Vertreter der Mitgliedstaaten im FfInften Ausachuß zu dieser 
Frage zum Ausdruck gebracht haben; 

2. steUt mit Besorgnis fest, daß die Vertreter des Bundes 
der Persona1verbände der Internationalen Beamten ihre 
Absicht bekundet haben, die Aussetzung ihrer Mitwirkung an 
der Arbeit der Kommission für den internationalen öffentli
chen Dienst zu empfehlen; 

3. nimmt ferner Kenntnis von den Bedenken, die der 
Konrdinierungsausschuß der unabhllngigen PersonaIgewedt
schaften und Personalvereinigungen des Systems der Ver-




